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Friedenssehnsucht
(Herbert Karnstedt 1924 – 2014)

Oftmals lieg ich wach in Nächten
und betrachte Mond und Sterne
und verweile in Gedanken
in der unbekannten Ferne.

Was wird wohl in hundert Jahren
auf der Erde hier geschehen?
Wird man dann den Mond, die Sterne
immer noch so leuchten sehen?

Oder wird das Grau der Asche
unsren Erdball dicht bedecken?
Giftgaswolken sich in Lüften
über Land und Meer erstrecken?

Täglich häuft sich unser Wissen.
Nutzen wir’s zum Wohl des Lebens,
nicht für Krieg und Weltraumwaffen,
sonst ist aller Fleiß vergebens!

Unbeschwert kannst du erwachen,
früh den neuen Tag begrüßen
und den Duft der frischen Erde
und der Blumen noch genießen.
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Stadt Teuchern – Senioren- und  
Behindertenbeirat

Öffentliche Bekanntmachung

zur konstituierenden Sitzung des Senioren- und Behinder-
tenbeirates
Datum: Dienstag, 01.04.2025, 15.00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus Teuchern, Ratssaal, Markt 21, 06682 

Teuchern

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Vorstellung der Mitglieder
4. Benennung der/des Vorsitzenden des Beirates
5. Benennung der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Bei-

rates
6. Übernahme der Sitzungsleitung durch die/ den gewählten 

Vorsitzenden
7. Beschluss zur Annahme der Geschäftsordnung des Stadtrates 

der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern
8. Beschluss zur Entsendung eines Vertreters in den Kreissenio-

renbeirat des Burgenlandkreises
9. Diskussion zur Arbeit des Beirates
10. Informationen/Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil
1. Informationen und Anfragen

M. Schneider
Bürgermeister

Grün- und Astschnittplatzes  
der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern 
(Schafsberg, gegenüber Friedhof)
Der Grünschnittplatz der Stadt Teuchern ist wie folgt ge-
öffnet:
mittwochs
April - September: von 13.30 - 17.30 Uhr
März, Oktober, November: von 13.30 - 16.30 Uhr
samstags
März - November: von 08.00 - 12.00 Uhr
In den Monaten Dezember, Januar und Februar bleibt die An-
nahmestelle geschlossen.
Tel. Bauhof 034443 52124

Hinweise des Ordnungsamtes zu Fragen  
der Straßenreinigung sowie anderen  
ordnungsrechtlichen Sachverhalten  
in der Einheitsgemeinde
Werte Bürgerinnen und Bürger der Einheitsgemeinde Teuchern,
Immer wieder werden von Bürgern Fragen nach geltenden 
Vorschriften in der Einheitsgemeinde gestellt, deshalb sollen 
hier in kurzer Zusammenfassung die wichtigsten ordnungs-
rechtlichen Satzungsregelungen vorgestellt werden.
Straßenreinigung:
die Straßenreinigung trifft grundsätzlich den Eigentümer eines 
Grundstückes und die ihm gleichgestellten Personen. Gleichge-
stellte Personen können sein:
• Verfügungsberechtigte

Einheitsgemeinde Stadt Teuchern

Öffnungszeiten des Rathauses Teuchern

Montag geschlossen
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

Das Einwohnermeldeamt ist jeden 1. Samstag im Monat mit 
vorheriger Terminvereinbarung geöffnet.

Einheitsgemeinde Stadt Teuchern Bau-,  
Wirtschafts-, Umwelt- und Energieausschuss

Öffentliche Bekanntmachung

zur 5. Sitzung des Bau-, Wirtschafts-, Umwelt- und Energie-
ausschusses der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern

Sitzungstag: Dienstag, 25.03.2025
Sitzungsort: Rathaus-Ratssaal, Markt 21, 06682 Teuchern
Beginn: 18.00 Uhr

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
01. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
02. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung.
03. Feststellung der Beschlussfähigkeit
04. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der 

Tagesordnung
05. Bestätigung der Niederschrift des Bau-, Wirtschafts-, Umwelt- 

und Energieausschusses vom 12.02.2025 (öffentlicher Teil)
06. Einwohnerfragestunde
07. Aufstellungsbeschluss zur Durchführung des Bebauungs-

planverfahrens Nr. 20 „Wohngebiet in der Probstei- / Wein-
bergstraße“

08. Informationen und Anfragen
09. Bauanträge
10. Sonstiges
11. Informationen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
01. Bestätigung der Niederschrift des Bau-, Wirtschafts-, und 

Umweltausschusses vom 12.02.2025 (nichtöffentlicher Teil)
02. Informationen und Anfragen

M. Schneider
Bürgermeister

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 28. März 2025

Nächster Redaktionsschluss:
Montag, der 17. März 2025
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satzung gilt für alle Grundstücke innerhalb der geschlossenen 
Ortslage. Ansprechpartner für den Vollzug der Satzung ist das 
Ordnungsamt der Stadt Teuchern. Für alle Grundstücke außer-
halb der geschlossenen Ortslage ist die untere Naturschutzbe-
hörde des Burgenlandkreises zuständig.
Grundsätzlich sollen Bäume nur in der Zeit von Oktober bis März 
beseitigt werden, ebenfalls sollten nur in dieser Zeit Ersatzpflan-
zungen erfolgen.

Nachbarschaftsgesetz
Die Schiedsstelle der Stadt Teuchern schlichtet Streitigkeiten 
nach dem Nachbarschaftsgesetz. Dazu gehören z. B. Schnei-
den von Hecken, Pflanzabstände von Bäumen, Benutzung des 
eigenen Grundstückes zu Reparaturarbeiten des Nachbarn, aber 
auch Schlichtung von Streitigkeiten, wie Beleidigung, Verleum-
dung und anderer Bagatelldelikte.
Für Ihre ganz persönlichen Anliegen und Anfragen steht Ihnen, 
gern telefonisch oder in einem klärenden Gespräch, das Ord-
nungsamt der Stadt Teuchern zur Verfügung.

Ordnungsamt
Stadt Teuchern

Hinweis an alle Hundehalter auf Einhaltung 
des Leinenzwanges nach dem Waldgesetz 
Land Sachsen – Anhalt
Werte Tierhalter,
auf Grund der Hinweise von Mitgliedern der Jagdgenossenschaf-
ten und Bürgern der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern verweise 
ich wiederholt auf die bestehenden Vorschriften des Waldgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt zum Leinenzwang für Ihre Vier-
beiner.
Nach § 28 Abs. 2 Waldgesetz ist es verboten, Hunde in der frei-
en Landschaft einschließlich angrenzender öffentlicher Stra-
ßen unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Hunde sind in der Zeit 
vom 1. März bis 15. Juli anzuleinen.
Davon ausgenommen sind Jagd-, Hüte-, Blinden-, Polizei- oder 
sonstige Diensthunde während ihres bestimmungsgemäßen Ein-
satzes.
Wer seinen Hund unangeleint in Feld oder Wald laufen lässt, 
muss damit rechnen, dass gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein-
geleitet werden kann.
Zum Schutz des Niederwildes und der Wiesenbrüter ist den ge-
setzlichen Bestimmungen unbedingt Folge zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Ordnungsamt

• Nießbraucher
• Erbbauberechtigte
• Wohnberechtigte
Der Umfang der Straßenreinigung bezieht sich auf die Gehwege 
und auf die Fahrbahn.
Bei gegenüberliegenden Grundstücken erfolgt die Reinigung je-
weils bis zur Straßenmitte.
Das Säubern umfasst das Kehren und Beseitigen von Kehricht, 
Laub, Unkraut und sonstigen Unrat. Die Straßenreinigung ist 
grundsätzlich einmal wöchentlich, in der Regel samstags, durch-
zuführen. Außergewöhnliche Verschmutzungen z. B. durch Stür-
me, starke Niederschläge u. a. sind unverzüglich zu beseitigen.
Sollte die Reinigung nicht durch Eigentümer/Anlieger selbst oder 
Hausbewohner erfolgen können, ist entsprechend der Satzung 
ein Dritter damit zu beauftragen.

Zur Beachtung von Vorschriften aus der Gefahrenabwehrver-
ordnung der Stadt Teuchern
1. Ausführen von Hunden
Hunde sind grundsätzlich auf allen öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen an der Leine zu führen. In öffentlichen Bereichen 
außerhalb der geschlossenen Bebauung sowie auf gekennzeich-
neten Freilaufflächen dürfen Hunde unangeleint umherlaufen, 
wenn eine Person das Tier begleitet, welche durch Zuruf auf 
dieses einwirken kann. Die Vorschriften des Waldgesetzes Land 
Sachsen – Anhalt sind dabei zu beachten. Danach gilt in der Zeit 
vom 01. März bis zum 15. Juli eine Anleinpflicht für Hunde.
§ 7 Abs. 2 der Verordnung, dass vom Hundeführer abgesetzter 
Kot unverzüglich zu entfernen ist, wurde durch § 7 Abs. 3 der 
Verordnung wie folgt ergänzt:
„Hundehalter oder -führer haben zur Beseitigung von Verunreini-
gungen durch Hundekot ein geeignetes Behältnis oder Hilfsmit-
tel zur Aufnahme und Transport mitzuführen. Auf Verlangen ist 
es den Verwaltungsvollzugsbeamten vorzuweisen. Die Straßen-
reinigungspflicht der Anlieger bleibt davon unberührt.“

2. Ruhezeiten
In der Gefahrenabwehrverordnung sind nachfolgende Ruhezei-
ten an Werktagen (Montag bis Samstag) zu beachten bzw. fest-
gelegt:
Abendruhe von 20.00 bis 22.00 Uhr
Nachtruhe von 22.00 bis 07.00 Uhr.
Während dieser Zeit hat man sich so zu verhalten, das andere 
nicht bzw. nicht unnötig gestört oder belästigt werden. Insbe-
sondere sind lautes Musik hören oder laute Arbeiten zu unter-
lassen. Unabhängig von den in der Gefahrenabwehrverordnung 
genannten Zeiten sind jedoch auch privatrechtliche Regelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches einschlägig. So hat jeder Grund-
stückseigentümer aus § 1004 BGB auch Abwehransprüche, 
wenn Nachbarn unverhälnismäßigen Lärm zu anderen Zeiten 
verursachen.

3. Rasenmähen
Die Verwendung des Rasenmähers oder anderer Gartengeräte, 
wie Laubsauger, Rasentrimmer u. a. ist in der Maschinenlärm-
schutzverordnung geregelt. Der Vollzug dieser Verordnung ob-
liegt dem Landesverwaltungsamt.
In dieser sind aufgrund von Lärmpegeln für sehr viele Geräte un-
terschiedliche Einsatzzeiten festgelegt.
Jedoch kann grundsätzlich gesagt werden, dass generell alle diese 
Geräte an Sonn- und Feiertagen nicht betrieben werden dürfen.
Verallgemeinert kann gesagt werden, dass Rasenmähgeräte in 
der Zeit von 8.00 bis 19.00 Uhr betrieben werden dürfen. Auch 
wenn es in der Gefahrenabwehrverordnung keine Festlegung 
zur Mittagsruhe gibt, sollte zur Vermeidung nachbarschaftlicher 
Streitigkeiten oder Störungen darauf Rücksicht genommen wer-
den, soweit dies möglich ist.

Baumfällungen
Die Stadt Teuchern hat für ihr Territorium, d. h. alle ihre Ort-
schaften, eine Baumschutzsatzung erlassen. Die Baumschutz-
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Der Eintritt ist frei. Wir bitten jedoch um Voranmeldung.
Beginn: 17 Uhr
Ort: Bergbaumuseum Deuben, Schulstraße 65,

06682 Teuchern OT Deuben
Kontakt: info@bergbaumuseum-deuben.de oder 034441-

33237
www.bergbaumuseum-deuben.de

Ortschaft Gröben

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Ständig bin ich unter der Telefonnummer: 034443 637898 
und folgender E-Mail: 
ortsbuergermeister@ortschaft-groeben.de erreichbar.

Ihr Ortsbürgermeister
Wolfgang Emmerich

Ortschaft Gröbitz

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die Sprechstunde findet jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 17 bis 18 Uhr im Gemeindebüro in der Gröbitzer Haupt-
straße 4 statt.

Ihr Ortsbürgermeister
Alexander Blome

Festjahr 1050 Jahre Ersterwähnung  
von Teuchern
Am 1. August 976 wurde Teuchern erstmalig in einer Urkun-
de erwähnt. Dieses Jubiläum jährt sich im nächsten Jahr zum 
1050. Mal. Auf Initiative des Heimatvereins Teuchern hat un-
ser Ortschaftsrat entschieden, dieses Ereignis gemeinsam mit 
allen Ortschaften der Einheitsgemeinde zu feiern. Im Ergeb-
nis einer Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrates wurde 
ein Festausschuss gegründet. Dem gehören Manfred Gießler 
(Vorsitzender), Andreas Erbstößer, Uwe Gebel und Rocco 
Maul an. Der Festausschuss hat bereits mehrmals getagt. Da-
bei wurde beschlossen, dass wir 2026 ein Festjahr mit ver-
schiedenen Veranstaltungen, möglichst in allen Ortschaften, 
feiern wollen. Außerdem wird vom 30. April bis 3. Mai 2026 
ein langes Festwochenende im Park von Teuchern gefeiert mit 
verschiedenen Veranstaltungen, bei denen wiederum mög-
lichst alle Ortschaften einbezogen werden sollen. Am 30. April 
wird es am Vormittag einen Projekttag für die Schüler unse-
rer Schule geben. Am 1. Mai ist ein Kinderfest geplant. Am 
Sonntag, den 3. Mai soll es einen großen Festumzug geben. 
Alle Veranstaltungen sollen aber auch überregional lukrativ 
werden, deshalb wünschen wir uns, dass viele Bürger unserer 
Einheitsgemeinde uns bei den einzelnen Veranstaltungen un-
terstützen. Wenn einzelne Bürger oder auch Vereine Interesse 
haben, können Sie sich gern an mich (Telefon 01713414309) 
oder an ihren Ortsbürgermeister wenden, da die Ortsbürger-
meister oder ein eventueller Vertreter über Details des geplan-
ten Festes informiert werden.
Wir wünschen uns natürlich auch, dass viele Bürger aus der 
Kernstadt, aber auch aus den einzelnen Ortschaften, an dem 
geplanten Festumzug am 3. Mai teilnehmen. Nähere Infor-
mationen dazu sowie den Ansprechpartner für den Festum-
zug, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Manfred Gießler

Aufruf
Anlässlich der 1050-Jahr-Feier von Teuchern im Jahr 2026 
ist ein Festumzug geplant. Dieser soll am 03.05.2026 statt-
finden.
Um diesen von Bürgern für Bürger zu gestalten, werden aus 
der Einheitsgemeinde Darsteller gesucht (Vereine, Gruppie-
rungen, Einzelpersonen).
Meldungen bitte an Andreas Erbstößer, Tel. 01735997618.

Ortschaft Deuben

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Die Sprechstunde findet jeden 2. Mittwoch im Monat von 
17.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindeamt, Zeitzer Str. 13 in 
Tackau statt.
E-Mail: deuben@obm-stadt-teuchern.de

Michaela Topf
Ortsbürgermeisterin

Bergbaumuseum Deuben
Das Bergbaumuseum Deuben beginnt das Jahr mit einem Vor-
trag am 27. März 2025.
Friedrich von Hardenberg – dem Literaturliebhaber bekannt als 
Novalis – trug in seinem Brotberuf wesentlich zur Erschließung 
der Braunkohlenlagerstätten im Zeitz-Weißenfelser Revier bei.
Andreas Ohse, Vorsitzender der Mitteldeutschen Gesellschaft für 
Industriekultur, stellt von Hardenbergs Werdegang, der u.a. an 
die Bergakademie Freiberg führte, vor.
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Die Kirchgemeinde Nessa lädt ein
Sie sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen.
Sprechen Sie uns gerne an bei Interesse, Fragen 
und Anliegen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihre Kirchgemeinde Nessa

Gottesdienste in der Kirche Unternessa

Sonntag, 30.03.2025 um 14.00 Uhr

Kinderkirche Nessa im Pfarrhaus Unternessa

Sonnabend, 29.03.2025 um 10.00 Uhr

Ortschaft Prittitz

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
die Sprechzeiten sind nach Vereinbarung.
Telefon: 0176 4660 1155

Ihre Ortsbürgermeisterin
Lissi Weise

Seniorentreff
Die Seniorentreffen finden an jedem letzten Donnerstag des 
Monats ab 14.00 Uhr in der Weißenfelser Straße 16 (BHG), 
Prittitz statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ortschaft Teuchern

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Sehr geehrte Einwohner,
ich bin für Sie für dringende Fälle und Terminvereinbarungen 
unter der Telefonnummer 034443 20295 oder per E-Mail:
teuchern@obm-stadt-teuchern.de erreichbar.

Dirk Angermann
Ortsbürgermeister

Wo stand dieses Haus?
Das Foto im Amtsblatt vom 14. Februar 2025 war, wie bereits 
vermutet, wieder schwer, weil einerseits das Haus heute nicht 
mehr steht und andererseits die am Haus wachsende Kletter-
pflanze die Schrift voll verdeckt hat. Auf dem heute beigefügten 
Foto ist die Schrift zu lesen. Bei dem Haus handelt es sich um 
die alte Apotheke, die mindestens seit 1808 auf dem Markt in 
Betrieb war.
Am 26. Oktober 1924 brach in 
der Fahrradhandlung links ne-
ben der Apotheke ein Großfeuer 
aus, in dessen Verlauf auch die 
Apotheke ein Raub der Flammen 
wurde. Auf Initiative des damali-
ge Apothekers Karl Wolf wurde 
bereits im Dezember 1924 mit 
dem Bau einer neuen Apotheke 
auf dem gleichen Grundstück 
begonnen. Dieser wurde mit 
einer Hausweihe am 22. August

Seniorentreffen in Gröbitz
Alle Gröbitzer Senioren sind ganz herzlich nach Prittitz, Wei-
ßenfelser Str. 16 (BHG), zum Seniorentreffen eingeladen. Die 
Treffen sind immer am letzten Donnerstag im Monat.

Bei Fragen bitte an die Ortsbürgermeisterin von Prittitz, Frau 
Lissi Weise wenden, Tel.: 0176 4660 1155.

Neuer Ortsbürgermeister
Am 28.01.2025 wurde Herr Alexander Blome in der konsti-
tuierenden Sitzung des Ortschaftsrates Gröbitz zum neuen 
Ortsbürgermeister gewählt und erhielt am 18.02.2025 in der 
Sitzung des Stadtrates die Ernennungsurkunde vom Bürger-
meister und vom Stadtratsvorsitzenden überreicht. Herr Blo-
me löst damit den bisherigen Ortsbürgermeister Herrn Horst 
Joyko ab. Herrn Joyko einen großen Dank und alles erdenklich 
Gute.

(Text, Foto: S. Höpner)

Ortschaft Krauschwitz

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
ich bin für Sie unter der Telefonnummer 034443 26112 für 
Ihre Anliegen erreichbar.

Fred Taubert
Ortsbürgermeister

Ortschaft Nessa

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
ich bin für Sie unter der Telefonnummer 034443 22029 oder 
per E-Mail:
h-d-lukas@web.de für Ihre Anliegen erreichbar.

A. Lukas
Ortsbürgermeisterin
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Mit unseren Sinnen auf Abenteuerreise
In unserer Krippengruppe „Marienkäfer“ geht es in ihrem aktuel-
len Projekt darum, den Kindern die Welt auf eine ganz besondere 
Weise näherzubringen – durch das Erleben, Staunen und For-
schen. Im Rahmen unseres Projekts „Sinne“ tauchen die Kleinen 
mit allen Sinnen in ihre Umgebung ein, erfahren und verstehen 
auf eine Art, die ihre Entwicklung fördert und ihre Neugier weckt.
In den letzten Wochen haben wir gemeinsam eine Reihe spannen-
der Aktivitäten durchgeführt, um die Wahrnehmung der Kinder zu 
schärfen. Beim Früchte verkosten (Schmecken) haben die Kinder 
die unterschiedlichsten Aromen ausprobiert und selbst den süßen 
Geschmack einer Erdbeere oder die frische Säure einer Zitrone 
entdeckt. Mit unseren selbst gebastelten Schüttelflaschen (Hören) 
konnten die Kinder den Unterschied von Geräuschen erfahren – von 
sanften Tönen bis zu kräftigen Klängen. Ein Schattentheater (Sehen) 
wurde gemeinsam vorbereitet, und so tauchten die Kinder in die 
Welt der Fantasie ein, während sie mit Licht und Schatten spielten. 
Beim Geruchsmemory (Riechen) erlebten die Kinder, wie vielfältig 
Düfte sind – ein Spiel, das nicht nur den Geruchssinn, sondern auch 
die Erinnerung und das Erkennen fördert. Beim Malen mit Händen 
und Eis (Fühlen) spürten die Kinder die unterschiedlichen Texturen 
und Temperaturen und entwickelten ihre Kreativität.
Unser Ziel ist es, die Sinne der Kinder zu fördern, ihre Wahrneh-
mungsfähigkeit zu schärfen und so ihre emotionalen und kognitiven 
Fähigkeiten zu unterstützen. Vielleicht entdecken wir sogar den einen 
oder anderen „sinne-bewussten“ Forscher, der noch viele Abenteuer 
erleben wird! Zusätzlich zum Projekt „Sinne“ arbeiten wir in unserer 
Kita nach dem AOK Jolinchen Projekt, das die Kinder spielerisch an 
gesunde Ernährung und Bewegung heranführt – ein weiteres bedeu-
tendes Anliegen für uns als naturorientierte Einrichtung.
Ein wundervolles Projekt, welches noch keinen Schluss gefunden 
hat. Doch auch nach dessen Abschluss wird uns dieses Thema im 
Alltag immer weiter begleiten.

Integr. Kita „Haus der kleinen Waldgeister“

1925 abgeschlossen. Kurz danach wurde das ebenfalls beigefüg-
te Foto von der neuen Apotheke aufgenommen.
Weitere Informationen zur Geschichte der Apotheke und zum 
Brand 1924 finden Sie im Heimatheft 2006.

Ich gehe davon aus, dass das heutige Rätsel wieder etwas leichter 
wird, obwohl das Haus und die Umgebung heute anders aus-
sieht.

Viel Spaß beim Rätseln.

Manfred Gießler

Auftakt für den „Treff im Grünen Baum“
Bereits am Donnerstag, dem 13. März startet die erste Veranstal-
tung in diesem Jahr. Wir haben uns bemüht, auch in diesem Jahr 
interessante Themen auszuwählen und entsprechende Referen-
ten zu finden. Im März geht es um Behandlungsmöglichkeiten in 
der Naturheilkunde, bezogen auf die Schmerztherapie. Frau Me-
lanie Scheibe, die als Heilpraktikerin ihre Praxis für Naturheilkun-
de in Kretzschau, OT Kirchsteitz hat, wird neben einem Vortrag 
zu den Behandlungsmöglichkeiten in ihrer Praxis auch in einem 
kleinen praktischen Teil zeigen, welche einfachen Anwendungen 
zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen man zu Hause 
durchführen kann und wie man z. B. auch ein einfaches Massa-
geöl selbst herstellen kann.
Am 10. April stellt sich dann das Unternehmen Home Instead aus 
Naumburg vor. Hier geht es darum zu zeigen, wie es möglich ist, 
auch im hohen Alter ein möglichst unabhängiges Leben zu führen.
Da am 10. Juni der Welttag gegen die Misshandlung älterer 
Menschen ist, gelang es uns Polizeikommissar Hillner vom Poli-
zeirevier Burgenlandkreis zum Thema „Im Alter sicher leben“ zu 
gewinnen.
Darüber hinaus wird aber auch ein Vortrag zur Heimatgeschichte 
erfolgen. Die in den letzten beiden Jahren gut angekommene 
„Alte neue Rumpelkammer“ wird durch die Herren Kunze und 
Fekl wieder geöffnet werden und auch unser Apotheker Herr 
Huse wird einen Beitrag leisten.
Im Oktober gibt es erneut eine Lesung mit einem Schriftsteller im 
Rahmen des KUMBRA (ehemaliger Literaturherbst).
Die Veranstaltungen finden wie immer jeweils am 2. Donnerstag 
des Monats 18.30 Uhr statt und sind kostenfrei. Wir würden uns 
über eine rege Teilnahme freuen und auch über Anregungen für 
2026.

Irmtraud Persich
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Die Evangelischen Kirchspiele  
Teuchern/ Kistritz, Görschen/ 
Stößen laden ein

Gottesdienste und Andachten

Sonntag, 16. März 2025
10:30 Uhr Stößen Gottesdienst
Sonntag, 23. März 2025
10:30 Uhr HohenmölsenFamiliengottesdienst mit Mittag-

essen
Sonntag, 30.03.2025
10:30 Uhr Webau Regionalgottesdienst mit beson-

derer Mahlfeier

Regelmäßige Gruppen im Pfarrhaus Teuchern

Gitarre Di., 15:00 – 15:30 Uhr
Kindertreff Teuchern Di., 15:30 – 16:30 Uhr
Chorprobe Do., ab 19:00 Uhr
Seniorenkreis jeden 1. Donnerstag, um 14:00 Uhr
Spielenachmittage Samstag, 08.03.25 ab 15:00 Uhr

Gemeindefahrt nach Wörlitz

Am Mittwoch, den 9. April 2025 fahren wir zu einem Tages-
ausflug nach Wörlitz. Weitere Infos finden Sie im Gemeinde-
brief oder zu erfragen im Gemeindebüro.
Verbindliche Anmeldung inklusive Bezahlung bis
im Gemeindebüro bei Frau Weis (0179 6642107)

Kontakte
Ingrid Gätke (ordinierte Gemeindepädagogin)
Tel.: (mobil) 0162 7442933
Mail: i.gaetke@noezz.de
Gemeindebüro
Gemeindesekretärin: Frau Weis
Öffnungszeit: Dienstag 11:30-13:30 Uhr
Mobil: 0179 6642107
Mail: gemeindebuero@noezz.de

Ortschaft Trebnitz

Sprechzeiten der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
jeden 2. Montag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr ist Sprech-
zeit im Büro der Ortsbürgermeisterin, Trebnitzer Dorfstr. 30.

M. Brockelt
stellv. Ortsbürgermeister

Antennenverein Trebnitz e.V.
Werte Mitglieder,

überweisen Sie bitte den Jahresbeitrag in Höhe 
von 50,00 € bis spätestens 31.03.2025 auf das 
Konto des Antennenvereins ein.

Sparkasse Burgenlandkreis
IBAN: DE78 8005 3000 3000 0121 08
BIC: NOLADE21BLK

Der Vorstand

Ein kunterbunter Faschingsspaß  
im „Haus der kleinen Waldgeister“
Am 20. Februar 2025 war es wieder so weit – im „Haus der klei-
nen Waldgeister“ wurde Fasching im ganzen Haus gefeiert! Der 
Vormittag stand ganz im Zeichen von fröhlichem Treiben, bun-
ten Kostümen und jeder Menge Spaß.
Wir haben gemeinsam einen unvergesslichen Tag erlebt: Alle 
Gruppen waren mit liebevoll gebastelter Deko geschmückt, die 
von den Kindern selbst gestaltet wurde – von bunten Girlanden 
bis hin zu glitzernden Masken. So war unser Haus ein wahres 
Farbenmeer!
Die Kinder und Erzieherinnen kamen in tollen, kreativen Kostü-
men. Vom Piraten über Prinzessin bis hin zum Superhelden war 
alles vertreten. Es wurde viel gelacht, getanzt und gefeiert. Ein 
Höhepunkt war die Polonäse, die durch das ganze Haus zog – 
ausgelassen und voller Energie. Beim Stuhltanz war die Freude 
noch größer, als alle Kinder und Erwachsene miteinander um die 
Stühle kämpften, begleitet von viel Musik.
Dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Eltern, die leckere 
Speisen mitbrachten, war auch das kulinarische Angebot perfekt. 
Es gab viele kleine Snacks und Süßigkeiten, die bei all der Bewe-
gung und dem Tanzen natürlich bestens passten.
Es war ein rundum gelungener Tag, der uns allen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird – bunt, fröhlich und voller Lachen. Vielen 
Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass unser Faschings-
fest im „Haus der kleinen Waldgeister“ so ein Erfolg wurde!

Integr. Kita „Haus der kleinen Waldgeister“

Der richtige Klick!

online auf: wittich.de


